
- Bevollmächtigte: 1. Rechtsanwalt Dr. Matthias Siegmann,
Hübschstraße 21, 76135 Karlsruhe

2. Rechtsanwalt Claus Binder, LL.M.,
Hübschstraße 21, 76135 Karlsruhe
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 1312/16 -

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn Dr. B…,

gegen a) den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 22. April 2016 - AnwSt (B)
2/16 -,

b) das Urteil des Anwaltsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalen
vom 11. September 2015 - 1 AGH 2/15 -,

c) das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 3. November 2014 - AnwSt (R)
4/14 -

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Schluckebier

und die Richterin Ott

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntma-
chung
vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 24. Oktober 2017 einstimmig beschlos-
sen:

Die Verfassungsbeschwerde hat sich durch den Tod des Beschwerde-
führers erledigt.

G r ü n d e :

1. Nach Mitteilung des Prozessbevollmächtigten zu 1) vom 5. Oktober 2017 ist der
Beschwerdeführer am 22. Juli 2017 verstorben.

2. Über die Folgen des Todes des Beschwerdeführers für ein anhängiges Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren lässt sich mangels einer gesetzlichen Regelung nur für
den einzelnen Fall unter Berücksichtigung der Art des angegriffenen Hoheitsaktes
und des Standes des Verfassungsbeschwerdeverfahrens entscheiden (vgl. BVerfGE
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124, 300 <318> m.w.N.).

Eine Rechtsnachfolge im Verfassungsbeschwerdeverfahren kommt grundsätzlich
nicht in Betracht, weil diese Verfahrensart regelmäßig der Durchsetzung höchstper-
sönlicher Rechte dient. Ausnahmen sind lediglich im Hinblick auf solche Rügen zuge-
lassen worden, die ein Rechtsnachfolger im eigenen Interesse geltend machen kann
(vgl. BVerfGE 109, 279 <304>; BVerfGK 9, 62 <70>, jeweils m.w.N.). Ein solches zur
Fortführung der Verfassungsbeschwerde berechtigendes eigenes Interesse der Er-
ben des Beschwerdeführers - für deren Vertretung im Übrigen aber auch keine Voll-
macht vorgelegt worden ist - ist hier nicht gegeben, da die Verfassungsbeschwerde
die Durchsetzung höchstpersönlicher, an seinen Status als Rechtsanwalt anknüpfen-
der Rechte des Verstorbenen verfolgt.

Unter diesen Umständen ist lediglich auszusprechen, dass sich das Verfahren
durch den Tod des Beschwerdeführers erledigt hat.

Kirchhof Schluckebier Ott
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